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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 014_V

Bezeichnung der Maßnahme: Bodenschutz

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 10.2

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Acker, Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Keine nötig

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): A11, V332

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Zur Sicherung von Oberboden (Abtrag, Lagerung, Wiederandeckung) ist die Einhaltung der 

einschlägigen Vorschriften und Regelwerke bei der Durchführung der Erdarbeiten erforderlich. Dies regeln insbesondere die 

Vorschriften der DIN 18300, der DIN 18915 sowie DIN 18920. 

Die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen sind einzuhalten (Technische Regeln der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, LAGA, 1994). Eine fachgerechte Entsorgung ggf. anfallenden, überwachungsbedürftigen 

Materials ist durchzuführen. Dieses gilt insbesondere für anfallenden Bodenaushub und Schotter. 

Wird bei der Baumaßnahme organoleptisch auffälliges Bodenaushubmaterial angetroffen, ist dieses zu separieren und in 

Haufwerken getrennt zwischenzulagern, wobei die Haufwerke mit Folien gegen eindringendes Niederschlagswasser abzudecken 

sind. Grundsätzlich ist auffälliges Haufwerk repräsentativ zu beproben und gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und 

Brüchen sowie Tagebauen (Deklarationsanalyse) zu untersuchen. Die entsprechende Entsorgung bzw. Verwertung ist bereits im 

Vorfeld mit den zuständigen Fachbehörden (untere Wasserbehörde, Landratsamt) abzuklären und per Entsorgungsnachweis zu 

dokumentieren.

Im Zuge der Baumaßnahme erfolgt eine weitestgehende Nutzung vorhandener Wege und Straßen als Baustraßen bzw. -zufahrten.

Nach Abschluss der Baumaßnahme sind Bodenlockerungsmaßnahmen auf bauzeitlich verdichteten Flächen vorzunehmen.

Da Eingriffe im Bereich des Bodendenkmals geplant sind, ist im Zuge der Planrechtserstellung eine denkmalrechtliche Erlaubnis 

nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 10 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

K7
Bauzeitliche Beanspruchung von Boden / 
Bodenverdichtung

D56 Mainfränkische Platten vermeidet/vermindert
008_VA, 010_V, 
014_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): K7: Unterlage Nr.: 10.2

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe


